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Fungicide

Insecticide

Herbicide

Crop enhancer

Fysische

HERBIZID

ZULASSUNGSINHABER: GLOBACHEM NV | Brustem Industriepark Lichtenberglaan 2019 | 3800 Sint-Truiden | Belgien

Tel. +32 (0)11 78 57 17 | globachem@globachem.com | www.globachem.com

INHALT: 5 Liter ℮

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung bitte stets Etikett und Produktinformationen lesen.

HERSTELLUNGSDATUM UND CHARGENNUMMER: SIEHE PACKUNG.
NUR IM ORIGINALBEHÄLTER AUFBEWAHREN.
FROSTFREI LAGERN. 
VERKAUF NUR AN SACHKUNDIGE. 

STEFES 0 

VERTRIEB UND BERATUNG:

 Wirkstoff: 700 g/l Metamitron (58,3 Gew.-%)

 Wirkungsmechanismus (HRAC/WSSA): C1/5

 Formulierung: Suspensionskonzentrat (SC)

 Herbizid zum Einsatz gegen Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter  
in Zuckerrüben.

STEFES GmbH
Wendenstr. 21b 
20097 Hamburg
Tel. +49 (0)40 53308330 
Fax +49 (0)40 533083329
info@stefes.eu
www.stefes.eu



WIRKUNGSWEISE 
MEPHISTO® 700 SC ist ein selektives Herbizid mit Blatt- und Boden-
wirkung zur Bekämpfung von Einjährigen Unkräutern (ausgenommen: 
Klettenlabkraut, Knöterich-Arten) und Einjährigem Rispengras in Zu-
ckerrüben. Der Wirkstoff Metamitron wird sowohl über die Blätter als 
auch über die Wurzeln aufgenommen und hemmt die Photosynthese. 
Metamitron gehört zu der zur chemischen Gruppe der Triazone.
Wirkungsmechanismus (HRAC/WSSA): C1/5 

WIRKUNGSSPEKTRUM
Sehr gut bis gut bekämpfbar
Ackerhellerkraut, Ackerleinkraut, Ackerstiefmütterchen, Einjähriges  
Rispengras, Flohknöterich, Gemeine Melde, Hirtentäschelkraut, 
Hundspetersilie, Kamille-Arten, Kleinblättriges Franzosenkraut, Kleine  
Brennnessel, Kornblume, Persischer Ehrenpreis, Rainkohl, Saatwu-
cherblume, Schwarzer Nachschatten, Taubnessel-Arten, Vogelmiere, 
Weißer Gänsefuß.
Weniger gut bekämpfbar
Ackerfuchsschwanz, Ackersenf, Efeublättriger Ehrenpreis, Feldehren-
preis, Gemeiner Erdrauch, Hederich, Klatschmohn, Klettenlabkraut, 
Vogelknöterich.
Nicht ausreichend bekämpfbar
Behaartes Franzosenkraut, Einjähriges Bingelkraut, Windenknöterich.
Nicht bekämpfbar
Ackerkratzdistel, Ackerwinde.

KULTURVERTRÄGLICHKEIT
Nach jetzigem Kenntnisstand ist MEPHISTO® 700 SC in Zuckerrüben 
ohne Sorteneinschränkung gut verträglich.

VON DER ZULASSUNGSBEHÖRDE FESTGESETZTE ANWENDUNGSGEBIETE

Kultur/Anwen-
dungszeitpunkt

Schadorganismus, Aufwandmenge, Anwendungs-
technik, Wartezeit, Wichtige Hinweise, Auflagen

Zuckerrübe,  
Freiland 
BBCH 10-18
Frühjahr,  
Nach dem Auf-
laufen

Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter 
(ausgenommen Klettenlabkraut, Knöterich-Arten) 
BBCH 00-12
 - erste Behandlung:  
1,0 l/ha in 200-400 l/ha Wasser, 
ab zweiter Behandlung:  
2,0 l/ha in 200-400 l/ha Wasser,  
max. Anzahl Behandlungen:  
in der Anwendung: 3, in der Kultur bzw. je Jahr: 3, 
Abstand: mindestens 5 Tage

 - Spritzen im Splittingverfahren (3 Behandlungen)
 - F

Zuckerrübe,  
Freiland
BBCH 10-18
Frühjahr,  
Nach dem Auf-
laufen

Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter 
(ausgenommen Klettenlabkraut, Knöterich-Arten) 
BBCH 00-12
 - erste Behandlung:  
1,5 l/ha in 200-400 l/ha Wasser, 
zweite Behandlung:  
1,5 l/ha in 200-400 l/ha Wasser,  
dritte Behandlung:  
2,0 l/ha in 200-400 l/ha Wasser,  
max. Anzahl Behandlungen:  
in der Anwendung: 3, in der Kultur bzw. je Jahr: 3,  
Abstand: mindestens 5 Tage

 - Spritzen im Splittingverfahren (3 Behandlungen)
 - F

Wartezeit F: Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen 
und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung 
und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Warte-
zeit in Tagen ist nicht erforderlich.

VON DER ZULASSUNGSBEHÖRDE FESTGESETZTE ANWENDUNGS- 
BESTIMMUNGEN
NW470:  Etwaige Anwendungsflüssigkeiten, Granulate und deren 

Reste sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in 
Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte 
Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe 
sowie Regen- und Abwasserkanäle.

NG403:  Keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen dem 
1. November und dem 15. März.

NG404:  Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von 
über 2 % und Oberflächengewässern - ausgenommen nur 
gelegentlich wasserführender, aber einschließlich perio-
disch wasserführender - muss ein mit einer geschlossenen 
Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein.  



Dessen Schutzfunktion darf durch den Einsatz von  
Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine 
Mindestbreite von 20 m haben. Dieser Randstreifen ist 
nicht erforderlich, wenn: 

 - ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte  
 Wasser bzw. den abgeschwemmten Boden vorhanden  
 sind, die nicht in ein Oberflächengewässer münden  
 bzw. mit der Kanalisation verbunden sind, oder

 - die Anwendung im Mulch- oder Direktsaatverfahren  
 erfolgt.

NW642-1: Die Anwendung des Mittels in oder unmittelbar an ober-
irdischen Gewässern oder Küstengewässern ist nicht 
zulässig. Unabhängig davon ist der gemäß Länderrecht 
verbindlich vorgegebene Mindestabstand zu Oberflä-
chengewässern einzuhalten. Zuwiderhandlungen können 
mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro 
geahndet werden.

RESISTENZMANAGEMENT
Bei wiederholten Anwendungen des Mittels oder von Mitteln der-
selben Wirkstoffgruppe oder solcher mit Kreuzresistenz können 
Wirkungsminderungen eintreten oder eingetreten sein. Um Resis-
tenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit 
Mitteln anderer Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. 
Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.

HINWEISE ZUR SACHGERECHTEN ANWENDUNG
Wichtige Hinweise
Bei einer Verwendung gemäß den Empfehlungen weist  
MEPHISTO® 700 SC eine große Kultursicherheit für Zuckerrüben bei 
gleichzeitiger konsistenter Wirksamkeit gegen Unkräuter auf. Bei 
Vorliegen eines oder mehrerer der folgenden Stressfaktoren sind Rü-
benpflanzen jedoch sehr empfindlich gegenüber der Behandlung mit 
Herbiziden in Tankmischung: vorherige Behandlung mit Pestiziden, 
dünne Wachsschicht nach anhaltendem Regen, plötzliche Tempe-
raturwechsel, hohe Lichtintensität, hohe Strahlungstemperaturen, 
anhaltende Kälteperioden, Insekten- oder Pilzbefall, Windschäden, 
Nährstoffmangel (z. B. Mangan). Wenn diese oder andere Stress ver-
ursachende Bedingungen vorliegen, können gelegentlich Verbren-
nungsschäden an den Keimblattspitzen auftreten.

NACHBAU
Ist ein Umbruch wegen Frost, Verkrustung oder anderer Ursachen er-
forderlich, können Zuckerrüben ohne Pflugfurche nachgebaut wer-
den. Auch der Nachbau von Mais oder Kartoffeln ist möglich, sofern 
eine tiefe Bodenbearbeitung (Pflugfurche) erfolgt. Frühestens einen 
Monat nach der letzten Behandlung können Weidelgras und Klee 

nach tiefer Bodenbearbeitung (Pflugfurche) nachgebaut werden. 
(Auch Hinweise in den Gebrauchsanleitungen möglicher Mischpart-
ner beachten!) Zusätzliche Hinweise für den Rübenbau bitte den ak-
tuellen regionalen Anwendungsempfehlungen entnehmen!

ANWENDUNGSTECHNIK
Ausbringgerät
Nur von dem JKI anerkannte Spritzgeräte verwenden, die regelmä-
ßig von einer amtlichen Stelle kontrolliert werden und einwandfrei 
funktionieren.
Ansetzvorgang
MEPHISTO® 700 SC vor Gebrauch gut schütteln. Spritzgerätebehälter 
2/3 mit Wasser füllen, das Produkt bei eingeschaltetem Rührwerk zu-
geben und restliche Wassermenge auffüllen. Vorbehaltlich anders-
lautender Empfehlungen der Mischpartner sollte beim Ansetzen von 
Tankmischungen das Produkt grundsätzlich zuerst in den Brühebe-
hälter gegeben und gründlich gerührt werden. Die Spritzbrühe sofort 
nach dem Ansetzen bei laufendem Rührwerk ausbringen. Nie mehr 
Spritzbrühe ansetzen als unbedingt benötigt wird.
Mischbarkeit
MEPHISTO®  700  SC ist mit vielen im Vor- und Nachauflauf ge-
bräuchlichen Rübenherbiziden sowie mit geeigneten Zusatzstoffen 
mischbar. Die Zumischung von Flüssig-/Blattdüngern ist im Nach-
auflauf nicht möglich. Im Nachauflauf sollte der Abstand zwischen  
MEPHISTO® 700 SC und einer Flüssigdünger-Anwendung mindestens 
drei Tage betragen. Da nicht alle in der Praxis vorkommenden Ge-
gebenheiten für uns voraussehbar sind, die die Mischbarkeit, Wirk-
samkeit und Verträglichkeit einer Tankmischung im Einzelfall beein-
flussen können, empfehlen wir einen Versuch in kleinen Mengen. Für 
gegebenenfalls auftretende negative Auswirkungen durch von uns 
nicht empfohlene Tankmischungen, speziell Mehrfachmischungen, 
haften wir nicht, da nicht alle in Frage kommenden Mischungen ge-
prüft werden können. 
Spritztechnik
Mittel nur mit exakt arbeitenden Spritzgeräten ausbringen. 
Schadenverhütung
Überdosierung und Abdrift vermeiden.

GERÄTEREINIGUNG
Die gute fachliche Praxis ist auf jeden Fall einzuhalten.
Innenreinigung
Nach Beendigung der Spritzarbeit technisch bedingte Restmengen 
der Spritzbrühe im Verhältnis 1:10 mit Wasser verdünnen und auf 
behandelter Teilfläche ausbringen. Anschließend mittelführende Lei-
tungen, Behälterinnenwände, Düsen und Filter gründlich mit Wasser 
spülen/reinigen. Reste des Pflanzenschutzmittels aus der Geräterei-
nigung ebenfalls auf behandelter Teilfläche ausbringen. Keine Reste 
im Pflanzenschutzgerät behalten.



Außenreinigung
Wir empfehlen, die Geräteaußenreinigung mit Hilfe einer geeigneten 
Zusatzausrüstung am Spritzgerät auch auf einer behandelten Teilflä-
che nach jeder Ausbringung durchzuführen.

RESTMENGENVERWERTUNG
Eventuell auftretende Reste der Spritzbrühe und aus der Gerätereini-
gung nie in die Kanalisation, sonstige Abflüsse oder im Freiland ab-
lassen, sondern verdünnt auf einer behandelten Teilfläche ausbringen.

HINWEISE FÜR DEN SICHEREN UMGANG
Hinweise für den Anwenderschutz
SB001:  Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. 

Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen.
SB005:  Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett 

des Produktes bereithalten.
SB010:  Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
SB111:  Für die Anforderungen an die persönliche Schutzaus-

rüstung beim Umgang mit dem Pflanzenschutzmittel 
sind die Angaben im Sicherheitsdatenblatt und in der 
Gebrauchsanweisung des Pflanzenschutzmittels sowie 
die BVL-Richtlinie „Persönliche Schutzausrüstung beim 
Umgang mit Pflanzenschutzmitteln“ des Bundesam-
tes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit  
(www.bvl.bund.de) zu beachten.

SB166:  Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder 
rauchen.

SF245-02:  Es ist sicherzustellen, dass behandelte Flächen/Kultu-
ren erst nach dem Abtrocknen des Pflanzenschutzmit-
telbelages wieder betreten werden.

SF275-VEAC: Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/In-
spektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten 
Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Ackerbaukul-
turen bis unmittelbar nach der Ernte lange Arbeitsklei-
dung und festes Schuhwerk getragen werden.

SS110-1:  Beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel sind Schutz-
handschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen.

SS206:  Arbeitskleidung (wenn keine spezifische Schutzkleidung 
erforderlich ist) und festes Schuhwerk (z. B. Gummi stiefel) 
tragen bei der Ausbringung/Handhabung von Pflanzen-
schutzmitteln.

SS2101:  Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes 
Schuhwerk (z. B. Gummistiefel) tragen beim Umgang mit 
dem unverdünnten Mittel.

SS530:  Gesichtsschutz tragen beim Umgang mit dem unver-
dünnten Mittel.

SS610:  Gummischürze tragen beim Umgang mit dem unver-
dünnten Mittel.

HINWEISE ZUM SCHUTZ DER UMWELT
Schutz von Wasserorganismen
NW262:  Das Mittel ist giftig für Algen.
NW263:  Das Mittel ist giftig für Fischnährtiere.
NW265:  Das Mittel ist giftig für höhere Wasserpflanzen.
Wirkung auf Bienen
NB6641:  Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung 

festgelegten Aufwandmenge oder Anwendungskonzen-
tration, falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, 
als nicht bienengefährlich eingestuft (B4).

Schutz von Nutzorganismen
NN3001:  Das Mittel wird als schädigend für Populationen rele-

vanter Nutzinsekten eingestuft.
NN1002:  Das Mittel wird als nicht schädigend für Populationen 

relevanter Raubmilben und Spinnen eingestuft.

ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN
Allgemein
Bewusstlosen Menschen niemals oral etwas zuführen. Bei Unwohl-
sein ärztlichen Rat einholen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen). 
Nach Einatmen
Einatmen von Frischluft gewährleisten. Betroffene Person ausruhen 
lassen.
Nach Hautkontakt
In Mitleidenschaft gezogene Kleidung ablegen und alle betroffenen 
Hautpartien mit milder Seife und Wasser abwaschen, mit warmem 
Wasser nachspülen.
Nach Augenkontakt
Sofort mit viel Wasser ausspülen. Bei anhaltenden Schmerzen oder 
Rötung, ärztliche Hilfe herbeiholen.
Nach Verschlucken
Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Notärztliche Hilfe her-
beirufen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

LAGERUNG
Nur im Originalbehälter an einem trockenen, kühlen, gut gelüfteten 
Ort aufbewahren. Direkte Sonnenbestrahlung verhindern. Behälter 
verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist. Produkt nicht 
unter 4 °C und nicht über 35 °C lagern.

ABFALLBESEITIGUNG
Verpackungen von Pflanzenschutzmitteln, Spritzenreinigern und 
Flüssigdüngern werden kostenfrei an den Sammelstellen des Rück-
nahmesystems PAMIRA zurückgenommen. Die gemeinsame Initiati-
ve von Herstellern und Handel, die flächendeckend in Deutschland 
durchgeführt wird, sorgt für eine kontrollierte und sichere Verwer-
tung der zurückgenommenen Verpackungen. Mittlerweile wird mit 



rund 85 % ein Großteil der gesammelten Verpackungen werkstofflich  
recycelt und zur Herstellung von Kabelschutzrohren eingesetzt.
Zurückgenommen werden Pflanzenschutz-Kanister aus Kunststoff 
und Metall sowie Faltschachteln, Papier- und Kunststoff-Säcke.
Die Verpackungen müssen
• restlos entleert,
• gespült,
• trocken und
• mit dem PAMIRA-Logo versehen sein.
Die Deckel und sonstigen Verpackungen sind getrennt abzugeben. 
Behälter über 50 Liter müssen durchtrennt sein. Die Sauberkeit der 
Verpackungen wird bei der Annahme kontrolliert. Weitere Informatio-
nen sowie aktuelle Sammeltermine finden Sie unter: www.pamira.de

ANMERKUNG
Wir haften für eine gleichbleibende Beschaffenheit des Mittels zum 
Zeitpunkt seiner Auslieferung aus unserem Lager. Die Beschaffenheit 
des Pflanzenschutzmittels, seine Wirkungsweise können aber Bedin-
gungen unterliegen, auf die weder wir noch unsere Vertriebspartner 
Einfluss haben. Zu diesen Bedingungen können gehören: Vielfalt 
und Konstitution der Kulturen, Fruchtfolge, Boden- und Witterungs-
verhältnisse, Transport- und Lagerungsbedingungen, Menge, Anzahl, 
Methoden und Verhältnisse der Anwendung, Beigabe anderer Pflan-
zenschutzmittel oder Zusatzstoffe. Wir schließen die Haftung für 
solche Umstände und daraus resultierende Folgen aus. Wir weisen 
den Anwender des Pflanzenschutzmittels darauf hin, dass er gesetz-
lich verpflichtet ist, vor dem Erwerb und der Anwendung des Mittels 
sich sachkundig zu machen, beim beruflichen Anwender den Sach-
kundenachweis zu führen und die Anwendungsfähigkeit des Pflan-
zenschutzmittels unter Berücksichtigung der dafür festgesetzten 
Anwendungsgebiete und -bestimmungen zu prüfen.


